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zu dem ~ebauun~s~lanentwurf 
für das Gebiet 
"Am Kieskampv 

der Gemeinde LLtendorf/Ruhr 

Die vor einigen Jahren erfolgte Bebauung am oberen Teil 

der Straße "Am KieskampH konnte wegen Entwasserungsschwie- 

rigkeiten nicht nach Suden fortgesetzt werden. 

Das Gebiet des unteren Kieskamp soll ntin durch einen Bebau- 

ungsplan einer geordneten Bebauung zugeführt werden, naoh 


dem die Entwässerung durch den im Jahre 1965 gebauten Haupt- 

sammler sichergestellt ist. 


Das Bebauungsplangebiet liegt in einer im Gebietsentwick- 

lungsplan als Wohnsiedlungsraum dargestellten Fläbhe und iat 

mit der 8.Z. in Arbeit befindlichen Beufaasung des Flächen- 

nutzungsplanes abgestimmt. Die städtebaulich erwünschte Kon- 

zentration der Bauflächen um den Ortekern wird durch da0 

Vorhaben gefördert. 


Die Abgrenzung der in die Bebauung einzubeziehenden Fläche 

ergibt sich im Norden durch den Anschluß an die vorhandene 

Bebauung, im Westen durch die Fluchtlinien des Kieskamp und 

im Süden durch die Böschungeoberkante des tiefliegenden Siepenn 

in eindeutiger Weise. Im Osten vmrde die Abgreneung in Anpae- 

sung an die Grundbesitzverhaltniese so gewählt, daß mit dem Ge- 

bäude Burgstraße 8 ein abgesohlceaenes Baugebiet gebildet wird. 


Die im südlichen Teil des Planungsgebietes früher zsitweiee 

verfolgte Trasse einer Umgehungsstraße, für die allerdings nie 

ein förmliches Verfahren durchgeführt wurde, ist gegenstande- 
.-. 
los geworden, da duroh die z.Z. laufenden überllrtlichen Stras- 

senplanungen im Ortsbereioh Altendorf eine Änderung der Ver- 

kehrsetruktur zu erwarten Let. Wegen der geplanten Verlegung 


der L 1256 in das Ruhrtal und infolge der vorsussichtlichen 
Lage der Anschlußatelle an den geplanten Ruhrhöhenschnellweg 

wird die ~urgstr./~umberger Str. in Zukunft nur noch die Fun-
tion einer untergeordneten Gemeindeverbindungsstraße haben, 
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während der Straßenzug In den Höfen / Dahlhauser Str. so-
wie die Kohlenstraße als Anschluß-Stellenzubringer % Uedeu-

tung gewinnen werden. 


Die straßenmäßige Erschließung des Bebauungsplangebietes 

erfolgt durch die Verlängerung der von der HauptstraWe ab- 

zweigenden Straße "Am Kieskampu, die in die Streichrichtung 

der Höhenlinie umgeschwenkt und mit einer Wendeplatte abge- 

schlossen wird. Der bereits vorhandene Querschnitt von 5,00 m 

Fahrbahn + 2 X 1,25 m Gehweg = 7,50 m Gesamtbreite wird fort- 

gesetzt, wobei in der Kurve eine Verbreiterung vorgesehen ist. 

Die Wendeplatte wurde aufgrund der in den Richtlinien für den 

duabau von Stadtstraßen (WST) angegebenen Radien entworfen, 
vrobei allerdings wegen der speziellen Gegebenheiten eine Son-

derform entwickelt werden mußte. 

Ein zusätzlicher Fußweg zur Burgstr. soll eine möglichst kurze 

Verbindung zu der neu anzulegenden Omnibus-Endhaltestelle er- 

möglichen. Ober diesen deg kann notfalls auch eine Zufahrt zu 

der Restparzelle Nr. 2 (Wittmers) erfolgen, sofern sich bei 

der weiteren Benutzung des öffentlichen Weges (Parz.Nr.8) 

Schwierigkeiten ergebensollten. 

Die Entwässerung erfolgt durch Anschluß an den neu gebau- 


ten Hauptsammler, wobei die außerhalb des Bebauungsplange- 


bietes liegende AnschluBstrecke durch eine privatrechtliche 


Grunddienstbarkeit gesichert wird. 


13ei der Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung 

wurde berücksichtigt, daß das Plangebiet einen ubergang von 

der im Norden vorhandenen zweigeschossigen Bebauung zu dem 

im Silden anschließenden unbebaubaren Siepen bildet. Daher wur- 

de die Zahl der Vollgeschosse auf 1 festgesetzt, wobei je- 

doch in den Untergeschossen,die wegen der Hanglage talseitig 

voll in Erscheinung treten, Wohnräume gern.$ 61 BauONW zulässig 
sein sollen. Die überbaubaren Flachen wurden durchweg größer 
ausgewiesen als nach $ 17 BauNuVO bebaut werden kann, dazhit 
im Rahmen der getroffenen Festsetzungen noc$ eine individuelle 

Baugestaltung (ggf.~inkelbauweise) möglich bleibt. 



----------------------- ----------------------- 

Die erforderlichen Einstellplätze wurden teilweise durch 


Festsetzungen von Garagenflachen ausgewiesen, soweit es 


sich aus den angeordneten 3aulinien ergab. Bei den nur durch 


daugrenzen festgelegten Bauflachen ist genügend Platz vor- 


handen, so daß einer individuellen Baugestaltung nicht vor-

gegriffen zu werden braucht. 


Die Kosten für die ErschlieWung des Baugeländes betraken: 


1. 	 Kataetermäßige Neumessung ca. 4.000,-- DM 

(zusätzlich zu der ~inzelparzellierung) 


2. 	Grunderwerb ca.23.000,-- DM 


3 .  	Straßenbau einachl.Gehwege,Ausstattung ca.40.000,-- DM 

4. 	Entwässerung ca.45.000,-- DM 


insges .ca. 123.000,-- D16 


Essen, den 20. Januar 1966. 


Diese Begründung hat %i9 gemäß 2 (6) BBauG in der Zeit vom 

19. Sept. 1966 bis 19.  Okt. 1966 offengelegen. 

Hattingen-Ruhr, 


Der Amtsdirektor 





